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Die Gemeinderäte Hellikon, Kaiseraugst, Magden, Möhiin, Mumpf, Münchwilen,
Obermumpf, OIsberg, Rheinfeiden, Schupfart, Stein, Wallbach, Wegenstetten,
Zeiningen, Zuzgen, (nachfolgend: Vertragsgemeinden der Regionaipolizei un-
teres Fricktal - REPOL) erlassen gestützt auf $$ 37 Abs. 2lit. f.,38 und 112
des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG) vom 19.
Dezember 1978 folgendes Polizeireglement:

I. Allgemeine Bestimmungen

$ 1 Geltungsbereich

1 Dieses Reglement dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung, Si-
cherheit und Sittlichkeit und gilt auf dem ganzen Gebiet der Vertragsgemeinden.

2 Es ergänzL die Polizeigesetzgebung von Bund und Kanton.

3 Die in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen gelten fUr beide
Geschlechter.

4 Die Feiertage, der Bussentarif sowie die gemeindespezifischen Regelungen sind im
Anhang dieses Reglemenls aufgeführt.

$ 2 Polizeiorgane

1 Oberste Polizeibehörde ist der Gemeinderat. Mit der Ausübung des Polizeidienstes
ist die REPOL gemäss Gemeindevertrag vom 15. Dezember 2006 betraut,

2 Beamte und Angestellte der Vertragsgemeinden REPOL können im Rahmen der ih-
nen von Amtes wegen zustehenden oder vom Gemeinderat speziell überlragenen Be-
fugnisse polizeiliche Aufgaben wahrnehmen.

3 Der Gemeinderat kann in besonderen Fä1len weiteren Personen im Rahmen der
Befugnisse des PolG polizeiliche Funktionen übertragen.

$ 3 Anordnungen und Vorladungen

Jedermann ist verpfiichtet, polizeilichen Anordnungen und Vorladungen Folge zu leis-
ten. Die polizeiliche Vorfiihrung kann durch die zuständiee Stelle angeordnet werden.



$ 4 Störung der polizeilichen Tätiekeit

Jede Storung und Behinderung der polizeilichen Tätigkeit ist untersagt. Das gilt ins-
besondere auch für die unbefugte Einmischung Dritter in die Dienstausübung der Po-
lizeiorgane,

$ S identitätsnachweis

Jedermann ist verpflichtet, den Polizeiorganen auf Verlangen die Personalien an-
zugeben, Ausweise vorzulegen oder auf andere Weise seine Identitat feststellen zu
Iassen.

il. Besondere Bestimmungen

A. Schutz der öffentlichen Sachen

$ 6 Grundsatz

1 Es ist untersagt, die öffentlichen Sachen, Aniagen und Bauten zu beschädigen oder
zu verunreinigen sowie diese unbefugterweise oder entgegen ihrer Zweckbestim-
mung oder über den Gemeingebrauch hinausgehend zu benutzen oder zu verändern.

2 Die über den Gemeingebrauch hinausgehende Benützung des öffentlichen Grundes
bedarf einer Bewiliigung.

3 Das Aufstellen von Wohnwagen und Zelten ausserhalb eines öffentlichen ZeltplaL-
zes auf öffentlichem Grund benötigt eine Bewiliigung.

s 7 Reinigungspfiichi

Wer öffentliche Strassen und Anlagen verunreinigt, hat umgehend den ordnungsge-
mässen Zusland wiederherzustellen.

B. Immissionsschutz

$ 8 Grundsatz

7 In Bezug auf Immissionen (ubermässige Einwirkung durch Lärm, Erschütterung,
Abgas, Rauch, Russ, Dünste, Staub oder Strahlen) sind die Vorschriften der Umwelt-
schutzgese lzgebung massgebend.
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2 Der privatrechtliche lmmissionsschutz gemäss Art. 684 ff ZGB bleibt vorbehalten.

$ 9 Lärmschutz

1 In Wohngebieten ist von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr und ab 19.00 Uhr sowie an

Sonn- und Feiertagen ganztags das Arbeiten mit larmigen Werkzeugen und Maschi-
nen (2.B. Rasen schneiden mit Motormähern, Hämmern, Fräsen, Bohren, Motorsägen
usw.) im Freien verbolen.

2 In der Zeit von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr ist jeder Lärm verboten, der die Nachtruhe
stört, Beispielsweise ist untersagt: das Laufen lassen von Radio-, TV- und Musikge-
räten bei offenem Fenster, das Musizieren und Singen im Freien und der Betrieb von
lärmigen Maschinen in ungenügend isolierten Räumen oder im Freien.

3 Während den unter Ziffern 1 und 2 genannten Ruhezeiten sind zulässig:
a) Kurzfristige Arbeiten zur Behebung von Notständeni
b) Dringende, wetterabhängige Arbeiten fur die Landwirtschafts- und Gärtnerei-

betriebei
c) Das Kirchengeläut der Landeskirchen im Rahmen der kirchlichen Traditionen

und Gebräuchei
d) Das Geläut und Schellen der Glocken/Schellen von Weidtieren.

4 Für bestimmte Anlässe und Arbeiten können 3 Tase im Voraus Ausnahmen bewil-
iigt werden.

5 Die Benutzung von Lautsprechern, Himmelsstrahlern und ähniichen Geräten auf öf-
fentlichem Grund ist nur mit vorheriger Bewilligung gestattet,

6 Veranstaltungen oder Handlungen, die durch übermässige Immissionen das Wohl-
befinden der Bevölkerung stören, sind bewilligunespflichtie (2,8, Open-Air, Moto-
cr-oss, Auto- und ir4otor-radrennen, Ìi4odeiifiiegen usw.).

7 Der Gemeinderat kann für öffentliche Anlagen Benützungszeiten und Benützungs-
vorschriften festìesen.

C. Schutz der offentlichen Ordnung und Sicherheit

$ 10 Unfug

1 Die Beunruhigung oder Belästigung der Bevölkerung durch Unfug ist untersagt.

2 Als Unfug gelten Handlungen, die geeignet sind, andere Personenz;.) belästigen, zu

erschrecken, in ihrer Ruhe zu stören oder in ihrer persönlichen Sicherheit zu gefähr-
den,
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$ 11 Schiessen

1 Schiessen und Hantieren mit Schusswaffen jeglicher Art auf öffentlichem Grund
sind verboten.

2 Vorbehalten bleiben die Benutzung der von den Behörden bezeichneten Schiess-
plätze, die iagdgesetzgebung und das Militärrecht.

3 Veranstailungen und Trainings mit Paint-Balls u.dgl. sind bewiliigungspflichtig.

$ 12 Feuerwerk

1 Das Abbrennen von privatem Feuerwerk ist ohne Bewilligung nur am Nationalfei-
ertag (Nachte vom 31, iuli / 1. August und \. 12. August) und am Silvester (Nacht
vom 31. Dezember / 1. Januar) und unter Beachtung aller gebotenen Sicherheitsvor-
kehrunsên sestatlet.¡rvrr! s¡ròv¡r òevLuLL

2 Das Abfeuern von Geschützen, Mörsern, Bollern, Petarden und dergieichen ist be-
willigungspf lichtig.

$ 13 Tierhaltung

1 Tiere sìnd so zu halten, dass niemand belästigt wird und weder Menschen noch
Tiere und Sachen gefährdet werden oder zu Schaden kommen.

2 Ein Ausbrechen gefährlicher Tiere ist den Behörden sofort zu melden.

3 Es ist verboten, Hunde unbeaufsichtigt laufen zu lassen, Auf verkehrsreichen
Strassen, auf Rad- und Gehwegen sowie PÌätzen, auf dem Friedhof, öffentlichen
Q^;^l- Q^^-+- Q^L,,l-,,-,1 D^-1,^-l^^^-,,-¡ ;* III^1.{ -;-.{ LL,-,-l^ ^-,-l^- f ^;-^ -,, fiil^-I ! rr -llL¿I Lrllu f 4l +41!!4È;F-ll L!]!U M1 !Y 3lU Jlllu I lu¡lu! all U=l LC¡l1= Lç \UL!

.ån. Vo.ú"flalten bleibt das Jagdrecht.

4 Tierhalter haben dafur zu sorgen, dass ausserhalb besonders eingerichteter Plätze
der öffentliche und fremde private Grund nichl durch die Tiere verunreinigt wird. Sie

sind verpflichtet, den Kot einzusammeln und zweckmässig zu beseitigen.

.D. Schutz der öffentlichen Sittlichkeit

$ 14 Verrichten der Notdurft

Es ist untersagt, auf öffentlichem Grund oder an einem von der Öffentlichkeit einseh-
baren Ort die Notdurft zu verrichten.
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s Ib ullenillcnes Argernls

1 Wer in der Öffentlichkeit durch ungebùhrliches Verhaiten Argernis erregt, wird
bestraft.

2 Betrunkene, unter Drogeneinfluss slehende oder sonst in ihrer Urteilsfähigkeit
eingeschränkte Personen können zur Vermeidung von Störungen oder zu ihrem eige-
nen Schutz nach Hause oder in Spitalpflege gebracht werden. Nötigenfalls können sie
vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

$ i6 Jugendschutz

1 Der Konsum von alkoholischen Getränken auf öffentlichem Grund ist für Jueendli-
che unter 16 Jahren eenerell verboten.

2 Jugendlichen zwischen 16 und 1B Jahren ist der Konsum von gebrannlen alkohol-
haitlgen Gelränken auf öffentlichem Grund untersagt.

iII. Bewiliisungen, Strafen, Verfahren, Verlvaltungszwang

$ 17 Bewilligune

1 instanz für alle erforderlichen Bewilligungen ist grundsätzlich der Gemeinderat
oder von ihm bezeichnete Stellen (Kompetenzdelegation gemäss $ 39 GG).

2 Die Bewilligungen dürfen nur aus zureichenden Gründen verweigert werden und

können an Bedrngungen geknüpft und mit Auflagen versehen werden.

3 Bewilligungen sind zu entziehen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung
nichi mehr gegeben sinci ocier wenn Beciingungen unci Aufìagen nichr eingehaÌren
werden.

$ 18 Busse

Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Reglements werden vom Gemeinde-
rat mil Geldbussen bis Fr, 500.-bestraft.

$ 19 Fahrlässigkeit, Versuch

Strafbar ist auch die fahrlässige Übertretung, nicht jedoch der biosse Versuch.
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$ 20 Bussenum\Mandlung

Schuldhaft unbezahlt gebliebene Bussen werden in Haft umgewandelt. Es gelten die
Vorschriften des Schweizerischen Strafgesetzbuches und der Aargauischen Strafpro-
zessordnung.

$ 21 Juristische Personen und Handelsgesellschaften

Wurde die Übertretung durch eine juristische Person, eine Kollektiv- oder Komman-
ditgesellschaft begangen, so sind die Personen strafbar, die für sie gehandelt haben
oder hätten handeln sollen. Fùr die Bezahlung der ausgesprochenen Busse haftet die
juristische Person bzw. die Gesellschaft solidarisch.

ç 22 Strafbefehl

1 Der Gemeinderat spricht Geldbussen durch Strafbefehl aus.

2 Die Einsprache- und Vollstreckungsverfahren richten sich nach den Bestimmungen
des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (vom 9. iuli 1968) und des Gemein-
degesetzes (vom 19. Dezember 1978).

$ 23 Ordnungsbussen

Das Ordnungsbussenverfahren bleibt vorbehalten.

ç 2+ Bussendepositum

V¡tn Rpschlrìriipi¿'n rlie rì¡,n ilirr-rirr-,irrnssìlesi;.rrrrl ;¡rrer'xr,rìnprì k¡rlrr rrerrr-n Oriiírrrlrt

ein Bussendepositum (gemäss Anhang 1) entgegengenommen werden. Die Festset-
zung der Busse durch Strafbefehl bleibt dabei vorbehalten,

$ 25 Ersatzvornahme

Regiementswidrige Zustände können durch die Polizeiorgane auf Kosten des Fehlba-
ren beseitigt werden. Ausser in dringlichen Fällen ist diesem zunächst Gelegenheit zu
geben, die Störung selber zu beseitigen.



IV. Schlussbestimmungen

$ 26 Ausnahme.n

In besonderen, begründeten Fällen kann der Gemeinderat Ausnahmen zu den Rege-
lungen in diesern Reglement lregründen.

* 27 Anderungen

Änderungen dieses Reglementes (ausgenommen Anhang 3 - gemeindespezifische
Regelungen) rrrüssen von den REPOL-Vertragsgemeinden koordiniert und abgestimmt
werden.

$ 28 Inkraftsetzung

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2A07 in Kraft uncl ersetzt die bisherigen Polizei-
Reglemente in den REPol-Vertragsgemeinden.

Besehlossen vom Gemeinderat Rheinfeiden am l-8, Dezember 2008

Namens des Gemeinderates
Der Gemeindeammanni Der Gerneindeschreiber:

|*/lllttttlr(
Martin HitzFranco Mazzi
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Beschlusse cler Gemeinderàte zur Inkraftsetzung:

Gemeinderat Hellikon

Gerneinderat Kaiseraugst

Gemeinderat Magden

Gemeinderat Möhiin

Gemeinderat Mumpf

Gemeinderat Obermumpf

Gemeinderat Olsberg

Gemeinclerat Schupfart

Gemeinderat Stein

Gemeinerat \4/allbach

Gemeinderat Wegenstetten

Gemeinderat Zeiningen

Gemeinderat Zuzgen

Stadtrat Rheinfelden

Gemeinderat Münchwilen

09. Januar 2007

19. Dezember 2006

18. Dezember 2006

18. Dezember 2006

08. Januar 2AA7

19. Dezember 2006

20. Dezember 2006

18. Dezember 2006

18. Dezember 2006

18. Dezernber 2006

18. Dezember 2006

18, Dezember 2006

18. Dezember 2006

18. Dezernber 2006

18. Dezenber 2006



Polizeireelement
Anhang 1 Bussentarif / ordnungsbussenverfahren

1 Wird ein Tatbestand gemäss nachfolgendem Bussentarif erfüllt, kann die Regionalpolizei eine Ord-
nungsbusse erheben, sofern der Sachverhalt klar ist und die fehlbare Person damit einverstanden ist.

2 Für die Erhebung kommunaler Ordnungsbussen gilt das Verfahren gemäss dem Ordnungsbussen-
gesetz des Bundes vom 24. Juni 1970.

Ziff er Tatbestand

Polizeiliche Tätig keit
Nichtbefolgen von polizeilichen Anordnungen und Vorladungen
(Polizeireglement (PR) g 3 gemäss g 18)
Störung oder Behinderung der polizeilichen Tätigkeit
(PRS4gemäss$18)
Venveigerung der Angaben von Personalien
(PRS5gemässg18)
Angabe von falschen Personalien
(PR S 5 gemäss $ 18)
Nichtvorweisen eines mitgeführten Ausweises an Polizeiorgane
(PRS5gemäss$'18)
Nicht Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und anderen Pflanzen an öffentli-
chen Strassen und Plätzen nach erfolgter polizeilicher Anordnung
(BauG $ 111 gemäss $ 162 Abs. 2)

Abfall, Verunreinigung
Littering (Kleinabfälle auf öffentlichem Grund liegen lassen)
(PRSTgemäss$18)
Verunreinigung öffentlicher Strassen, Wege und plätze
(PRSTgemässg'18)
Bereitstellung von Abfall zu Unzeit
10"+l¡^Xo. 

^ 
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Bereitstellen uon ÀOi"lt ohne Gebühren-Vionette
(Örtliches Abfallreglement)
Widerrechtliches Deponieren von Abfall bei Sammelstellen
(Örtliches Abfallreglement)
Entsorgung von Hauskehricht in öffentlichen Abfallkörben
(Örtliches Abfallreglement)

Lärm, Schiessen, Feuerwerk
Verursachen von Lärm während der Mittagsruhe in der zeilvon 12.00-'13.00 uhr
bzw. der Abendruhe ab 19.00 Uhr
(PRSgAbs. lgemässg18)
Verursachen von Lärm an einem Sonn- oder Feiertag
(PR S I Abs. 1 gemäss g '18)

Störung der Nachtruhe von 22.00 - 07.00 Uhr
(PRSgAbs.2gemässgi8)
Benutzung von Lautsprechern auf öffentlichem Grund ohne Bewilligung
(PRSgAbs.Sgemässg18)
Schiessen und Hantieren mit Schusswaffen auf öffenilichem Gruno
(PR S 11 gemäss g 18)

Bussenbetrag
in Franken

850

RÃ,1

852

853

854

50.00

200.00

50.00

50.00

50.00

100.00

50.00

100.00

50.00

100.00

100.00

50.00

860

861

862

863

864

865

870

871

872

873

874

50.00

50.00

100.00

50.00

200.00



Pol izeireglement, Anhang 1 -z-

875 Abbrennen von Feuenverk und das Abfeuern von Geschützen Mörsern, Böllern, 50.00
Petarden und dgl. ohne Bewilligung
(PR S 12 gemäss g 1B)

Unfug, Sittlichkeit
880 Belästigung oder Beunruhigung der Bevölkerung durch unfug 100.00

(PR S 10 gemäss g 18)

881 Öffentliches Verrichten der Notdurft 50.00
(PR S 14 gernäss g 18)

RR2 Frran'ñ^ öffentlichen Argernisses durch ungebührliches Verhalten 100.00
(PR S 15 gemäss g 1B)

Tierhaltung
890 Belästigung durch unsachgemässe Tierhaltung 100.00

(PR S 13 Abs. 1 gemäss g 'lB)

891 Unbeaufsichtigtes Laufen lassen eines Hundes 50.00
(PR S 13 Abs. 3 gemäss g '18)

892 Mitführen eines nicht an der Leine geführten Hundes auf verkehrsreicher Strasse, 50.00
auf Rad-, Gehweg oder Platz, auf Friedhof, öffentlicher Spiel-, Sport-, Schul-, uno
Parkanlage und im Wald
(PR S 13 Ziff. 3 gemäss g 1B)

893 Versäubern von Hunden ohne Einsammeln des Kots s0.00
(PR S 13 Abs. 4 gemäss g '18)

894 Nichtversteuern eines Hundes i00.00
(Gesetz über das Halten und Besteuern der Hunde $ 2 gernäss $ 8)

Benützung öffentlicher Grund
950 Missachten einer durch den Gemeinderat erlassene Benutzungsvorschrift für eine S0.00

öffentliche Anlage
(PR S I Ziff.7 gemäss g'18)

95'1 Betteln, Musizieren als Ausländer ohne Arbeitsbewilligung, Sammelaktionen ohne 100.00
ausgewiesenen gemeinnützigen Zweck auf öffenflichem Grund
(PR. S 6, A.bs. 2 gemäss g '18)

Anmeldung, Abmeldung, ANAG
960 Nichtanmelden innert I Tagen 200.00

(Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizer g 1 und g 12)
961 Nichtanmelden nach Wohnsi2wechsel innerhalb Kanton (Ausländer) 200,00

(Kant. VO zum ANAG g 7 Abs. 2 gemäss g 22)
962 Unterlassen Erneuerungsgesuch fürAusweise (Ausländer) 100.00

(Kant. VO zum ANAG S 22)

Wirtschaftswesen, Alkohol, Ju gendsch utz
970 Ungesetzliche Abgabe von alkoholhaltigen Getränken an Jugendliche 150.00

(Gastgewerbegesetz (ccc)g 1 Abs. 2a gemäss gg i3 und 14)
971 Widerrechtlicher Alkoholkonsum durch Jugendliche auf öffentlichem Grund 50.00

(PR S 16 gemäss g '18)



, Palizeireglement, Anhang ! -3-

972 Wirten ausserhalb der ordenttichen Öffnungszeit ohne Bewilllgung (Gäste haben 200.00
das Lokal unverzrJglich zu verlassen)
(Gcc g 4 Abs. 1 gemäss gg 13 und 14)

973 Wirten ausserhalb der bewilligten Offnungszeìt (Gaste haben das Lokal unvezüg- 200.00
lich zu verlassen)
(ccc S 4 Abs. 2 gemäss gg 13 und 14)

Sfand 11,12.2006



P olizeireglement
Anhans 2 - Feiertagsregelung

Als Feiertage gelten:

' Fallen der Weihnachtstag und der Neujahrstag auf einen Freitag oder Montag, so gelten der Stephanstag und
der Berchtoldsfag a/s Werktage.

ln diesem l-tste nicht en¡tahnte Feiellage, wie zum Be!sp!e! der 1. Ma!, gelten im Kanton Aargau nicht als offizielle
Feieñage.

Stand 13.12.2006

Feiertage Hellikon, Mumpf,
Obermumpf,
Schupfart, Stein,
Wegenstetten,
Münchwilen

Kaiseraugst,
Magden, Möhlin,
Olsberg, Rhein-
felden, Wallbach,
Zeiningen, Zuz-
qen

Feiertage

Neujahr X X Neujahr
Berchtoldstag' Berchtoldstao'
Karfreitag X X Kaffreitag
Ostermontag X Ostermontag
Auffahrt X X Auffahrt
Pfingstmontag X Pfingstmontag
Fronleichnam X Fronleichnam
Bundesfeiertag X X Bundesfeiertag
Mariä Himmelfahrt X Mariä Hirnmelfahñ
Allerheiligen X X Allerheiligen
Mariä Empfängnis X Mariä Empfängnis
Weihnachten X X Weihnachten
Stephanstag X X Stephanstag'

l:Wanzle^Reglemente und Konzepte\Pol¡ze^Regionalpolize¡ IJnteres Frickta"ìPolize¡regtement-Anhang 2.doc



P olizeireglement
Anhang 3 - Spezialregelungen der Gemeinden

Die nachgenannten Regelungen haben nur spezifisch für die aufgelisteten Gemeinde Gültig-
keit.

l. Gemeinde Wegenstetten

S 1 Als allgemeiner Feiertag gilt in Wegenstetten zusätzlich der St. Michael am 29.9.

ll. Gemeinde Kaiserausst

$ 2 Campieren

Das Aufstellen von 'Wohnwagen und Zelten auf öffentlichem Grund - ausserhalb des öffentli-
chem Campingareals - benötigt eine Bewilligung.

$ 3 Campieren von Personengruppen ohne festen Wohnsitz

Die Bewilligut g gemäss $6, Abs. 3 an Personengruppen ohne festen Wohnsitz wird für eine
Dauer von drei Nächten erteilt. Eine Bewilligung für weitere drei Nächte ist möglich.
Fär öffentliche Strassen und Platzenwird keine Bewilligung erteilt.
Der Rechte privater Grundeigentümer bleiben in jedem Fall vorbehalten.

lll. Gemeinde Münchwilen

$4 OffnunsszeitenGartenwirtschaften

Gartenwirtschaften, Strassencafés und dgl. dürfen abends längstens bis 24.00 betrieben wer-
den.

lV. Gemeinde Rheinfelden

$ 5 Offnunsszeiten Gartenwirtschaften

Gartenwirtschaften, Strassencafés und dgl. dürfen abends längstens bis 23.00 betrieben wer-
den.

l:Wanzle^Reglemente und Konzepte\Pol¡zeMeg¡onalpol¡ze¡ Unteres Fr¡cl<tavol¡zereglenent-Anhang 3tev.doc



$ 6 Benützuns öffentlicher Grund - Ordnunssbussen
980 Parkieren nachts auf öffenilichem Grund trotz privatparkptatz

($ 2 Anhang ll zum Parkierungsreglement der Sfadf Rheinfetden gemäss S 7)
981 Nichtbezahlen Nachtparkgebühr trotz Aufforderung (auf Erhebung der Parkgebühr

für % Jahr wird verzichtet)
($ 1 Anhang Il zum Parkierungsreglement der Sfadf Rheinfetden gemäss g 7,)

V. Gemeinde Olsbers

$ 7 Schreckschussanlaqen

Schreckschussanlagen zum Schutz gegen V/ildtiere sind verboten, sofem sie die Wohngebiete
stören.

Vl. Gemeinde Hellikon

$ 8 Feiertaee - Ergänzunq zu Anhang 2

In Hellikon gelten der Sebastianstag (20. Januar) und der St. Michaelstag (29. September) als
zusätzliche Feiertase.

Stand 13.12.2006

120.00

300.00

!:Wanzle^Reglemenle und Konzepte\Pol¡ze^Reg¡onatpolizei lJnteres Fricktal\Pol¡zeiregtement-Anhang grev.doc


